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Am 14. November 2017 hat der Senat, das Oberhaus des rumänischen
Parlaments, die Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia  (Notverordnung der Regierung Nr. 67/2017 zur Änderung und
Ergänzung der Regierungsverordnung Nr. 39/2005 zur Filmindustrie)
verabschiedet. Die endgültige Entscheidung wird vom Unterhaus, der
Abgeordnetenkammer, getroffen (siehe IRIS 2002-7/30, IRIS 2003-2/23, IRIS 2016-
10/23 und IRIS 2017-8/32).

Die Notverordnung der Regierung Nr. 67/2017 soll das Funktionieren der
rumänischen Filmproduktion sicherstellen sowie finanzielle Unterstützung für die
rumänische Filmindustrie bereitstellen, um Filme zu produzieren, die der
Hundertjahrfeier zur Einheit der hauptsächlich von Rumänen bewohnten Gebiete
gewidmet sind, die im Jahr 2018 begangen wird, oder Filme, die bekannten
Persönlichkeiten und besonderen kulturellen Aktivitäten gewidmet sind. Die
Regierung war der Ansicht, es habe eine Diskrepanz zwischen der staatlichen
Förderung durch die nicht mehr zeitgemäßen finanziellen und administrativen
Möglichkeiten der rumänischen Institutionen und der internationalen Bedeutung
des rumänischen Kinos bestanden, das zahlreiche angesehene internationale
Auszeichnungen erhalten hat.

In Artikel 35 (2) wurde zu den bestehenden Abschnitten (Spielfilme oder
Kurzfilme, Dokumentationen, Animationsfilme) ein vierter Buchstabe zum
Auswahlwettbewerb für Filmprojekte hinzugefügt: Buchstabe d) bezieht sich auf
Themenfilme oder Themenkurzfilme. Artikel 37 (3) wurde durch die Einführung
der Bestimmung geändert, dass mindestens 10 % der für eine
Wettbewerbsveranstaltung für Filmprojekte bereitgestellten Gesamtmittel für
Themenfilme aufgewendet werden müssen. Artikel 39 (4) wurde dahin gehend
geändert, dass es dem fünfköpfigen Ausschuss, der die Spielfilme im
Projektwettbewerb auswählt, gestattet wird, auch die Themenfilme oder
Themenkurzfilme auszuwählen.

Ein weiterer Absatz c1) bezüglich der Liste der ausgewählten Filmprojekte für
Themenfilme und Themenkurzfilme wurde in Artikel 43 (1) eingefügt, der näher
auf die Zusammensetzung der Liste der ausgewählten Filmprojekte eingeht. In
der neuen Fassung von Artikel 55 (3) wurde die Rückzahlungsfrist für den
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Direktkredit für die Produktion eines Films von 10 auf 20 Jahre heraufgesetzt, um
die Rückzahlung des Darlehens für den Produzenten zu erleichtern. Die Frist, nach
der - sofern das Darlehen nicht vollständig zurückgezahlt wird - das Centrul
National al Cinematografiei (Nationales Filmzentrum - CNC) gegebenenfalls das
Recht zur Verwertung des betreffenden Films hat, wurde in der neuen Fassung
von Artikel 55 (4) ebenfalls auf 20 Jahre heraufgesetzt.

Gemäß der Notverordnung der Regierung Nr. 67/2017 kann sich der Produzent
dazu entscheiden, bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits
laufenden Kreditverträgen einen Nachtrag zu beschließen, um die im Vertrag
vorgesehene Rückzahlungsfrist bis zum Ende der Kreditrückzahlungsfrist
heraufzusetzen.

The Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia - forma adoptată de Senat

http://www.cdep.ro/proiecte/2017/400/60/6/se592.pdf

Gesetzentwurf zur Annahme der Notverordnung der Regierung Nr. 67/2017 zur
Änderung und Ergänzung der Regierungsverordnung Nr. 39/2005 zur Filmindustrie
- vom Senat verabschiedete Fassung

The Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

http://www.cdep.ro/proiecte/2017/400/60/6/oug592.pdf

Notverordnung der Regierung Nr. 67/2017 zur Änderung und Ergänzung der
Regierungsverordnung Nr. 39/2005 zur Filmindustrie
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